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Beratungsfolge 

Mitglieder Abstimmungsergebnis 

S o l l Anwesend 
Mitw.-
verbot Dafür Dagegen Enthaltung 

 28.02.2020 Ortschaftsrat Klieken 5 5 0 0 5 0 
 

 04.03.2020 Kultur-, Sport- und 
Sozialausschuss 

9 8 0 0 0 0 

zurückgestellt 
 

 02.09.2020 Kultur-, Sport- und 
Sozialausschuss 

9 6 0 6 0 0 
 

 04.09.2020 Ortschaftsrat Klieken 5 4 0 4 0 0 
 

 08.09.2020 Haupt- und Finanzausschuss 10 7 0 5 0 2 
 

 24.09.2020 Stadtrat der Stadt Coswig 
(Anhalt) 

27 16 0 16 0 0 
 

 
 
Beschluss: 
 
1. 
Der Stadtrat der Stadt Coswig (Anhalt) beschließt die Einschränkung der kommunalen 
Einrichtung Ein-Stein-Grundschule Klieken mit der Verlegung des Schulgartens der Schule 
vom Grundstück Flur 9, Flurstück 120/6 auf das Hauptgelände der Grundschule.  
 
2. 
Des Weiteren ist das Flurstück als Baugrundstück, entsprechend dem Bodenrichtwert von  
30 €/m2 für ein Mindestgebot von 28.710,00 € an den Höchstbietenden zu veräußern. 
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Beschlussbegründung: 
 
Entsprechend § 45 Abs. 2 Nr. 9 KVG LSA entscheidet der Stadtrat abschließend über die 
Errichtung, Übernahme, wesentliche Erweiterung, Einschränkung oder Auflösung 
kommunaler Einrichtungen. Fraglich ist, ob die Verlegung des Schulgartens auf das 
Hauptgelände der Grundschule eine wesentliche Einschränkung ist.  
 
Vorliegende Beschlussvorlage bietet eine umfassendere Information und Beteiligung aller 
Gremien und wurde als bestes Mittel der Teilhabe ermittelt. 
Der Schulgarten der Ein-Stein-Grundschule Klieken liegt auf einem nebenliegenden 
Grundstück der Schule und misst eine Größe von 1.000 m².  
Die bewirtschaftete Fläche durch das Unterrichtsfach Sachkunde beträgt einen Bruchteil der 
Fläche. 
 
In Absprache mit der Schulleiterin soll der neue Schulgarten mittels Hochbeete auf dem 
Hauptgelände der Grundschule neu eingerichtet werden. Die Fläche des Objektes gibt diese 
Neugestaltung her. Wichtig ist, die Neugestaltung des Schulgartens bis zum Frühjahr 2020 
abzuschließen, da sich dann die Grundschule am AOK-Projekt Schulgarten beteiligen will. 
Angebote wurden bereits eingeholt. Ein Haushaltsansatz wurde in den Haushalt 2020 
aufgenommen.  
 
Vorteilhaft ist auch, dass nach Verlegung des Schulgartens auf das Hauptgelände die 
intensive Pflege der Gesamtfläche des Grundstückes Flur 9, Flurstück 120/6 entfällt. 
 
Da keine anderweitige kommunale Nutzung der Fläche in Betracht kommt, kann 
anschließend das Flurstück als Baugrundstück an den Höchstbietenden veräußert werden. 
Das Mindestgebot liegt bei 28.710,00 €, was dem Bodenrichtwert in diesem Bereich 
entspricht. Sämtliche Nebenkosten bzgl. der Veräußerung sind vom Käufer zu übernehmen. 
Ausgeschrieben wird das Baugrundstück über das Amtsblatt der Stadt Coswig (Anhalt) und 
der stadteigenen Internetpräsentation.  
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
JA: X    NEIN:  
 
Aufwendungen/Auszahlungen:  
 
Erträge/Einnahmen:   28.710,00 € 
 
Produkt:     11110 
 
Planmäßig bei Kto.:    682100 
Maßnahmenr.:    1501 
 
Überplanmäßig bei Kto.:   
Außerplanmäßig bei Kto.:   
 
Bemerkungen:   
 
 
Anlagen:  
Lageplan 
 
 
Christian Dorn       Axel Clauß 
Vorsitzender des Stadtrates     Bürgermeister  
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